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Bezeichnungen

Algebraische Zeichen:

A Ablenkungspunkt
B Reflexionspunkt
C Aufprallpunkt Welle 3

E Endpunkt
h [m] Kanalbreite
F H Froudezahl

g [ms-2] Gravitationskonstante
h [m] Fliesstiefe

r H Energieliniengefälle

r H Sohlengefälle
L [m] Länge
Q [mV] Durchfluss
R H Reynoldszahl
S H © F Stosszahl
V [m/s] Fliessgeschwindigkeit
X [m] Längskoordinate
X H relative Längskoordinate

y [m] Querkoordinate
Y H normierter Wasserspiegel
a [°] Neigungswinkel
ß h°] Stosswinkel
A H Differenz
0 Wandablenkungswinkel
a H 1- to Verengungsverhältnis
(O [-] bjb., Breitenverhältnis
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Auswirkungen der neuen
Stauanlagenverordnung
auf Flusskraftwerke
Walter Hauenstein

1. Einleitung
Am 1. Januar 1999 wurde die neue Verordnung über die
Sicherheit der Stauanlagen oder kurz Stauanlagenverordnung

(StAV) in Kraft gesetzt (vgl. Ankündigung in «wasser,
energie, luft», Heft 1/2-1999). Sie löst die Talsperrenverordnung

aus dem Jahre 1957 ab und stützt sich wie diese auf
das Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei, Artikel 3bis.

Die neue Stauanlagenverordnung gilt für alle Anlagen zum
Aufstau oder zur Speicherung von Wasser oder Schlamm.
Als Stauanlagen gelten auch Bauwerke für den Rückhalt
von Geschiebe, Eis und Schnee, sofern sie Wasser
aufstauen können. Damit gilt die neue Verordnung insbesondere

auch für Stauwehre, wie sie in Flusskraftwerken
vorkommen. Solche Anlagen fielen in der alten
Talsperrenverordnung nicht unter den Begriff «Talsperren».

Der Geltungsbereich basiert wiederum auf einem Grös-
senkriterium. Die Verordnung gilt für Stauanlagen, deren
Stauhöhe über Niederwasser des Gewässers oder über
Geländehöhe mindestens 10 m beträgt oder die bei mindestens

5 m Stauhöhe einen Stauraum von mehr als 50 000 m3

aufweisen. Sie gilt aber auch für Stauanlagen mit geringeren

Ausmassen, sofern sie eine besondere Gefahr für
Personen oder Sachen darstellen. Das oben erwähnte Grös-
senkriterium ist von der alten Talsperrenverordnung über-
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nommen. Die Formulierung für die Belange der kleineren
Anlagen lautete früher aber wie folgt: «Bilden Talsperren,
welche die erwähnten Ausmasse nicht erreichen, für die
Unterlieger eine erhebliche Gefahr, so kann die Verordnung
auch auf solche sinngemäss angewendet werden» (Art.
1.2). Der Begriff erhebliche Gefahr wurde durch den Begriff
besondere Gefahr ersetzt, und die Kann-Formulierung ist
zu einer Muss-Formulierung geworden.

Die Erfassung von kleineren Anlagen, die eine besondere
Gefährdung darstellen können, hat unter anderem den
Anlass zur Neugestaltung der Verordnung gegeben.

Entsprechend der Sicherheitsphilosophie der
Überwachungsorgane gliedert sich die neue Verordnung in die Teile
• konstruktive Sicherheit,
• Überwachung und
• Notfallkonzept.

Bild 1. Stauwehr des Flusskraftwerks Eglisau mit einer maximalen
Stauhöhe von 10,8 m.

2. Konstruktive Sicherheit
Das Kapitel über die konstruktive Sicherheit ist gegliedert in

einen Abschnitt Bau und einen Abschnitt Betrieb. Die
Auslegung und der Bau der Anlagen haben nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik zu erfolgen, so dass deren
Sicherheit bei allen voraussehbaren Betriebs- und Lastfällen

gewährleistet ist. Es sind keine detaillierteren Angaben
über die zu berücksichtigenden Lastfälle angegeben. Explizit

erwähnt ist die Notwendigkeit eines Abiassorgans. Ferner

wird die Projektgenehmigung und die Prüfung der
Bauausführung durch die Aufsichtsbehörde gefordert.

Der Ersteinstau von Stauanlagen auch nach Umbau,
Fiöherstau oder sicherheitsrelevanten Änderungen bedarf
der behördlichen Bewilligung. Der Betrieb ist so zu organisieren,

dass die öffentliche Sicherheit jederzeit gewährleistet

ist. Der Inhaber muss die Stauanlage unterhalten,
Sicherheitsmängel melden und unverzüglich beheben.

3. Überwachung
Der Inhaber einer Stauanlage muss Kontrollen und
Messungen zur Beurteilung des Zustands und des Verhaltens
der Stauanlage durchführen und die Ablassvorrichtungen
jährlich auf deren Betriebstüchtigkeit hin prüfen. Ferner
sorgt er dafür, dass die Messresultate von einer Fachperson

fortlaufend beurteilt und in einem Messbericht jährlich
festgehalten werden. Diese führt auch eine jährliche visuelle

Kontrolle durch. Bei grösseren Anlagen mit mehr als
40m Stauhöhe oder mehr als 10m Stauhöhe bei einem
Stauraum von über 1 Mio m3 ist zudem eine fünfjährliche
Sicherheitsüberprüfung durch einen ausgewiesenen Ex¬

perten durchzuführen. Diese Fachleute arbeiten im

Auftragsverhältnis des Inhabers der Anlagen. Die Aufsichtsbehörde

kann in begründeten Fällen die beauftragten
Fachpersonen ablehnen. Ferner ist sie über die Beobachtungen
zu informieren, Termine für Kontrollen der Ablassorgane
sind ihr mitzuteilen. Der Inhaber einer Stauanlage ist im
weiteren verpflichtet, eine Aktensammlung über die Anlage
und die Kontrollen anzulegen und zu archivieren.

4. Notfallkonzept
Der Inhaber einer Stauanlage trifft alle Vorkehrungen, um
mögliche Gefährdungen abzuwenden. Dazu gehören auch
Vorkehrungen zur Alarmierung der Bevölkerung. Hat eine
Stauanlage einen Stauraum von mehr als 2 Mio m3 Inhalt,
muss in deren Nahzone ein Wasseralarmsystem erstellt,
betrieben und unterhalten werden. Dazu gehören Einrichtungen

wie Wasseralarmzentrale, Beobachtungsstände,
nahe gelegene Unterkünfte, Wasseralarmsirenen sowie
wenigstens zwei unabhängige Verbindungen zur Pikett-
und Alarmstelle des Standortkantons.

5. Vollzug
Das Bundesamt für Wasserwirtschaft beaufsichtigt den
Vollzug dieser Verordnung für Anlagen
• mit mindestens 25 m Stauhöhe,
• mit mehr als 15m Stauhöhe und wenigstens 50 000m3

Stauraum,
• mit mehr als 10 m Stauhöhe und wenigstens 1 Mio m3

Stauraum,
• mit mehr als 500 000 m3 Stauraum.

Die Anlagen, die diese Kriterien nicht erfüllen, unterstehen

grundsätzlich der Aufsicht durch die Kantone. Bei
besonderen Verhältnissen kann das Bundesamt mit den
Kantonen eine besondere Zuständigkeitsordnung vereinbaren.

Viele Sachverhalte sind in der Stauanlagenverordnung
nur grob umschrieben. Sie lässt sich zum Beispiel nicht
darüber aus, was eine «Standsicherheit bei allen
voraussehbaren Betriebs- und Lastfällen» bedeutet, was eine
«besondere Gefahr» ist oder in welcher Intensität Kontrollen

und Messungen durchgeführt werden sollen. Artikel 26
gibt dem Bundesamt in dieser Beziehung die Möglichkeit,
Richtlinien zur Anwendung dieser Verordnung zu erlassen.
Dazu müssen Vertreter der kantonalen Aufsichtsbehörden,
der Wissenschaft, der Fachorganisationen und der
Wirtschaft beigezogen werden.

Inskünftig werden demzufolge für Stauwehre, welche das
Grössenkriterium erfüllen, die Überprüfung der konstruktiven

Sicherheit, die Überwachung und das Notfallkonzept
nach der neuen Verordnung vollzogen. Dieser Vollzug liegt
je nach Kriterien beim Standortkanton oder beim Bundesamt

für Wasserwirtschaft. Einen Hinweis auf den Umfang
dieser Arbeiten können Flusskraftwerke liefern, deren
«Stauwehre» bereits nach alter Definition als Talsperren
interpretiert wurden. Dies ist dann der Fall, wenn weniger
als die Hälfte der Staufläche von beweglichen Organen
gebildet wurde, wenn also beispielsweise nicht über die
ganze Höhe durchgehend Schützen vorhanden sind,
sondern sich zwischen Grundablass und Überfallklappe ein
breiter Betonriegel befindet. Kleinere Anlagen, welche das
Grössenkriterium nicht erfüllen, werden auf eine mögliche
«besondere Gefährdung» hin überprüft und entsprechend
dem Ergebnis ebenfalls der Verordnung unterstellt.

Adresse des Verfassers: Dr. Walter Hauenstein, Schweizerischer
Wasserwirtschaftsverband, Rütistrasse 3a, CH-5401 Baden.
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